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RESOLUTION 59/97

Verabschiedet auf der 66. Plenarsitzung am 3. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/460/Ziffer 25)198.

59/97. Stipendien, Ausbildung und Beratende Dienste
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Ab-
rüstung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs199,

unter Hinweis auf ihren Beschluss in Ziffer 108 des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung200, der ersten Sondertagung über Abrüstung, ein
Stipendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie auf
ihre Beschlüsse in Anhang IV des Abschließenden Doku-
ments der zwölften Sondertagung der Generalversamm-
lung201, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, mit denen
sie unter anderem beschloss, das Programm fortzusetzen,

feststellend, dass das Programm weiterhin maßgeblich da-
zu beiträgt, die Öffentlichkeit stärker für die Wichtigkeit und
die Vorteile der Abrüstung zu sensibilisieren und ein besseres
Verständnis für die Anliegen der internationalen Gemein-
schaft auf dem Gebiet der Abrüstung und der Sicherheit zu
wecken sowie die Kenntnisse und Qualifikationen der Stipen-
diaten zu erweitern, sodass sie wirksamer an den Abrüstungs-
bemühungen auf allen Ebenen mitwirken können,

mit Befriedigung feststellend, dass in den sechsundzwan-
zig Jahren seines Bestehens zahlreiche Beamte aus den Mit-

gliedstaaten im Rahmen des Programms ausgebildet worden
sind, von denen viele in der Regierung ihres Landes in verant-
wortlicher Position auf dem Gebiet der Abrüstung tätig sind,

in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten bei der Benen-
nung von Kandidaten für das Programm die Gleichstellung
der Geschlechter berücksichtigen müssen,

unter Hinweis auf die seit der siebenunddreißigsten Ta-
gung der Generalversammlung im Jahr 1982 alljährlich ver-
abschiedeten Resolutionen zu dieser Angelegenheit, nament-
lich die Resolution 50/71 A vom 12. Dezember 1995,

die Auffassung vertretend, dass die Formen der Unterstüt-
zung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwick-
lungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung ste-
hen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, den
laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und Ver-
handlungen über Abrüstung zu folgen,

1. bekräftigt ihre in Anhang IV des Abschließenden
Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalver-
sammlung201 enthaltenen Beschlüsse und den von der Ver-
sammlung in ihrer Resolution 33/71 E vom 14. Dezember
1978 gebilligten Bericht des Generalsekretärs202;

2. dankt allen Mitgliedstaaten und Organisationen, die
das Programm im Laufe der Jahre konsequent unterstützt und
so zu seinem Erfolg beigetragen haben, insbesondere den Re-
gierungen Deutschlands und Japans, die den Programmteil-
nehmern fortwährend umfassende und höchst lehrreiche Stu-
dienfahrten ermöglicht haben, sowie der Regierung der Ver-
einigten Staaten von Amerika, die für die Stipendiaten eine
Präsentation auf dem Gebiet der Abrüstung organisiert hat;

3. dankt außerdem der Internationalen Atomenergie-
Organisation, der Organisation für das Verbot chemischer
Waffen, der Vorbereitungskommission für die Organisation
des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversu-
chen und dem Monterey-Institut für internationale Studien da-
für, dass sie im Rahmen ihres jeweiligen Kompetenzbereichs
konkrete Studienprogramme auf dem Gebiet der Abrüstung
organisiert und so zur Verwirklichung der Ziele des Pro-
gramms beigetragen haben;

4. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für
die Sorgfalt aus, mit der das Programm nach wie vor durch-
geführt wird;

5. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedel-
te Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen auch
in Zukunft jedes Jahr durchzuführen und der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung darüber Be-
richt zu erstatten;

6. beschließt, den Punkt "Stipendien, Ausbildung und
Beratende Dienste der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer einundsech-
zigsten Tagung aufzunehmen.

198 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Äqua-
torialguinea, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Bangla-
desch, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Bosnien und
Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Deutsch-
land, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Finnland,
Frankreich, Gabun, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel,
Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kanada, Kap Ver-
de, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libe-
ria, Litauen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko,
Mauritius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Mosambik,
Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria,
Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Papua-Neuguinea, Peru,
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Ruan-
da, Rumänien, Russische Föderation, Sambia, Samoa, Schweden, Sene-
gal, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Simbabwe, Slowakei, Slo-
wenien, Somalia, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Gre-
nadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei,
Uganda, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Repu-
blik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigte Staaten von Amerika,
Vietnam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.
199 A/59/177.
200 Resolution S-10/2.
201 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session,
Annexes, Tagesordnungspunkte 9-13, Dokument A/S-12/32. 202 A/33/305.




